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Mandantenbrief Arbeitsrecht – Februar  2006
Ausgiebiges privates Surfen am Arbeitsplatz

Ein Chemikant war in seinem Betrieb auch als Schichtführer eingesetzt. Zu seinen Aufgaben gehörte u.a. die Überwachung und Kontrolle der Arbeiten. Auf der Intranet-Seite wurde darauf hingewiesen, dass sowohl Internet wie Intranet nur zum dienstlichen Gebrauch dienten. Darüber hinaus wurde darauf aufmerksam gemacht, dass jeder Zugriff auf Internetseiten vor allem mit pornografischem Inhalt gespeichert werde. Mitarbeiter, die entsprechende Seiten aufriefen, müssten mit entsprechenden Konsequenzen rechnen. Aufgrund der gestiegenen Internet-Nutzungskosten stellte sich heraus, dass der Chemikant an mehreren Tagen für längere Zeit privat im Internet gesurft hatte. Dabei hatte er teilweise auch pornografische Inhalte aufgerufen. Der Chemikant bestritt, dass ihm der Hinweis seines Arbeitgebers bekannt gewesen sei. Ihm wurde darauf fristlos gekündigt. Das Arbeitsgericht und das Landesarbeitsgericht gaben der Klage statt. Weil der Chemikant keine Abmahnung erhalten habe, müsse der Arbeitgeber nach ihrer Auffassung nachweisen, dass ihm das Verbot der privaten Internetnutzung bekannt sei. Zudem sei die bestehende Regelung zu unklar formuliert. 

Das Bundesarbeitsgericht hob diese Entscheidung auf und verwies sie an das Landessozialgericht zurück. Die Vorinstanz habe nicht beachtet, dass ein wichtiger Grund auch dann gegeben sei, wenn der Chemikant durch die private Nutzung des Internets seine arbeitsvertragliche Leistungspflicht verletzt habe. Dies komme bereits dann in Betracht, wenn er das Internet während der Arbeitszeit in einem erheblichen zeitlichen Umfang für private Zwecke nutze. Der Arbeitnehmer auch im Falle einer Gestattung/Duldung nur in einem angemessenen Zeitrahmen privat surfen. Eine Verletzung seiner Pflichten wiege aufgrund seiner Aufsichtsfunktion um so schwerer.

BAG vom 07.07.2005, Az. 2 AZR 581/04

Anspruch des Betriebsrates auf Internet und E-Mail-Zugang

Ein Betriebsrat verlangte von dem Arbeitgeber, dass er den im Betriebsratsbüro vorhandenen PC an das betriebsinterne E-Mail-System und das Internet anschließt. Bei dem Arbeitgeber handelt es sich um einen gewerblichen Betrieb, in dem die lediglich 18% der Mitarbeiter einen Zugang zu PC`s haben. Es handelt sich um diejenigen Mitarbeiter, die im kaufmännischen Bereich beschäftigt sind. Darüber hinaus haben lediglich der Geschäftsführer, der Leiter der Abteilung Kommunikation und der Systemadministrator Zugang zum Internet. Dieser bestand nur im Rahmen ihrer jeweiligen Aufgabenstellungen. 

Das Landesarbeitsgericht Hamm entschied, dass der Betriebsrat weder einen Anspruch auf Zugang zum Internet, noch zum betriebsinternen E-Mail-System besitzt. Zu bedenken sei, dass ein Großteil der Belegschaft nicht per E-Mail erreichbar sei. Es müsse gewährleistet sein, dass jeder Mitarbeiter die dort verbreiteten Informationen auch erhalten würde. Ein Internetzugang sei aufgrund der konkreten betrieblichen Verhältnisse nicht erforderlich, weil selbst die Geschäftsleistung mit ihrem Internetzugang andere Ziele als die Leitung der Firmengeschäfte verfolge.

LAG Hamm vom 16.09.2005, 13 TaBV 66/05

Kündigung während der Probezeit wegen eines Arbeitsunfalles

Ein Mitarbeiter wurde als Kraftfahrer eingestellt. Nach etwa 2 ½ Monaten erlitt er während des Ladevorganges bei der Bedienung des Krans eine Quetschung des Daumens der linken Hand. Dies hatte zur Folge, dass das erste Daumenglied entfernt werden musste. Aufgrund dieses Arbeitsunfalls war er zwei Monate arbeitsunfähig. Als er einen Tag nach Wiederaufnahme der Tätigkeit erneut für eine Woche krankgeschrieben wurde, kündigte der Arbeitgeber ihm. Der Mitarbeiter klagte gegen seine Entlassung. Er ist der Ansicht, dass eine derartige Kündigung trotz seiner Probezeit unzulässig sei. Er behauptet u.a., dass er nicht hinreichend in die Bedienung des Krans eingewiesen worden sei. 

Das Landesarbeitsgericht Hamm wies seine Klage ab. Es schloss sich der Ansicht der Vorinstanz an. Weil der Mitarbeiter während der Probezeit gekündigt worden sei, sei § 1 KSchG nicht anwendbar. Der Arbeitgeber habe durch die Kündigung auch nicht treuwidrig im Sinne des § 242 BGB gehandelt. Eine Kündigung dürfe während der Probezeit auch dann ausgesprochen werden, wenn der Mitarbeiter im Betrieb einen Unfall erlitten und er aufgrund dessen arbeitsunfähig geworden sei. Er habe nicht hinreichend dargelegt, dass die behauptete Unterlassung der Einweisung für den Unfall ursächlich gewesen sei. Sein Vorbringen sei zu wenig konkret, weil er zum Zeitpunkt des Unfalls bereits über 2 Monate in dieser Funktion tätig gewesen sei. 

LAG Hamm vom 06.09.2005, Az. 19 Sa 1045/05

Streikteilnahme während der Freizeit

Ein Mitarbeiter arbeitete in einem Betrieb, in dem durch eine Betriebsvereinbarung eine gleitende Arbeitszeit eingeführt worden war. In diesem Unternehmen gab es ein elektronisches Zeiterfassungssystem. Als die zuständige Gewerkschaft innerhalb der vorgesehenen Normalarbeitszeit zu einem Streik von etwa einer Stunde aufrief, erschien der Kläger zunächst zur Arbeit, stempelte sich aus, nahm an dem Streik teil und erschien nachfolgend wieder zu Arbeit. Sein Arbeitgeber kürzte für den Zeitraum des Verlassens von der Arbeitsstelle seinen Arbeitslohn um 14,06 Euro. Der Mitarbeiter verlangt nunmehr die Zahlung dieses Betrages. 

Das Bundesarbeitsgericht hab ihm in letzter Instanz Recht. Er habe durch das Ausstempeln nicht im rechtlichen Sinne am Warnstreik teilgenommen. Dies komme daher, weil sich infolge dieses Vorganges nicht die geschuldete Arbeitszeit verringert habe. Nur wenn er sich nicht ausgestempelt hätte, hätte sich wegen der Streiknahme die Sollarbeitszeit verringert. Lediglich in diesem Fall hätte sich auch sein Lohnspruch um die Zeit des Streikteilnahme verringert. Aufgrund des Ausstempelns habe der Mitarbeiter während seiner Freizeit an dem Warnstreik teilgenommen.

BAG vom 26.07.2005, Az. 1 AZR 133/04
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